
Virbac Tierarzneimittel GmbH, D-23843 Bad Oldesloe

Virbac (Schweiz) AG, CH-8152 Glattbrugg

Virbac Österreich GmbH, A-1200 Wien

Deutschland 

Institut für Virologie

Frankfurter Straße 107, 35392 Gießen 
Tel. +49 (0) 641 99 38350  Fax +49 (0) 641 99 38359

Eurovir Hygiene Institut 

Biotechnologiepark, 14943 Luckenwalde
Tel./Fax +49 (0) 3371 681 269

Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern

Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim
Tel +49 (0) 89 31 56 03 21  Fax +49 (0) 89 31 560-425 oder

Fax +49 (0) 89 31 560-459

Österreich

Bundesanstalt für Tierseuchen-Bekämpfung

Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Mödling
Tel. +43 (0) 2236 46 640 902/906 
Fax +43 (0) 2236 46 640 941

Schweiz 

Schweizerische Tollwutzentrale

Länggass-Straße 122, 3012 Bern,
Tel. +41 (0) 31 631 23 78  Fax +41 (0) 31 631 25 34 

Referenzlabors für Tollwut:
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Einreisebestimmungen

für 

Hund und Katze



Australien

Informationen erhalten Sie unter:

www.affa.gov.au

Bosnien-Herzegowina

Belgien

• Tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis erforderlich. 
Die Tollwutschutzimpfung muss mind. 15 Tage vor der Einreise
erfolgt sein. Anerkannt wird für die Impfung ein 6-monatiger
Impfschutz.

• Beide Bescheinigungen müssen im internationalen Impfpass
eingetragen sein.

• Es ist folgende Eintragung im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. Für Hunde, die
zum Zeitpunkt der Impfung jünger als 3 Monate waren und
Katzen beträgt die Gültigkeitsdauer der Tollwutimpfung 6 Monate.

• Für ältere Hunde beträgt die Gültigkeit der Bescheinigung 1 Jahr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Belgische Botschaft CH: 031-351 04 62



*
A–B

Bulgarien

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- bei Hunden; Tollwut- und Staupe-Impfung. Die Tollwut-Impfung 
muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein und darf maxi-
mal 11 Monate zurückliegen. 

- bei Katzen; Tollwut- und Katzenseuche-Impfung. Die Tollwut-
Impfung muss ebenfalls mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf maximal 6 Monate zurückliegen.

• Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, maximal 14 Tage alt.
• Nachweis über die Identifikation des Tieres.
• Gesundheitsbescheinigung (maximal 24 Stunden alt), welche eine 

Behandlung gegen Bandwürmer in den letzten 60 Tagen enthalten 
sollte. 

• Die Bescheinigung ist in englischer Sprache erforderlich. Eine Be-
scheinigung über die Tollwutfreiheit des Herkunftslandes in den 
letzten 6 Monaten sowie ein serologischer Test, der nicht älter als 
15 Tage sein solte, über die Brucellosefreiheit (Brucella canis) beim
Hund wird verlangt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Bulgarische Botschaft CH: 031-351 15 55 u. 56



Deutschland

• Reiseverkehr: (bis max. 3 Tiere)
- Es reicht der Nachweis einer wirksamen Tollwutschutzimpfung

im internationalen Impfpass aus, sofern höchstens 3 Tiere, 
oder im Falle von Hunden- und Katzenwürfen, das Muttertier 
mit dem gesamten Wurf (Welpen jünger als 3 Monate) 
mitgeführt werden. 

- Die Tollwutschutzimpung soll mind. 30 Tage und längstens 
12 Monate vor dem Grenzübertritt durchgeführt werden.

Dänemark

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. Bei regelmäßiger
Impfung entfällt die 30-Tages-Frist.

- liegen weniger als 30 Tage zwischen Impfung und Reiseantritt 
oder ist das Tier jünger als 3 Monate, wird eine Gesundheits-
bescheinigung verlangt.

• Pitbull-Terrier und Tosa sowie Kreuzungen aus den beiden Rassen 
dürfen nicht mitgeführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

http://www.daenemark.org/ty/nahrung/haustiere/haustiere.htm oder

Dänische Botschaft: +49 (0) 30 50 50 20 00 



• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis in englischer, 
russischer oder estnischer Sprache. 

• Das Mindestalter der Tiere, die mitgeführt werden dürfen, 
ist 10 Wochen.

*
D–E

Estland

• Für die Einfuhr im Ausland erworbener Tiere: 
- Bei Hunden und Katzen jünger als 3 Monate genügt ein amtstier-

ärztliches Gesundheitszeugnis. Bei mehr als 3 Monaten alten
Tieren ist zusätzlich eine im internationalen Impfpass beglaubigte
Tollwutschutzimpfung erforderlich. 

- Die Impfung sollte mind. 30 Tage vor der Einreise und max. vor
12 Monaten erfolgt sein. 

- Die Einfuhr aus Drittländern ist genehmigungspflichtig.
- Mindestalter bei der Einreise: 8 Wochen. 
- Kampfhunden wie Pitbull-Terrier, American-Staffordshire-Terrier,

Bullterrier sowie deren Kreuzungen ist die Einfuhr nicht erlaubt!
- Weiteren Hunderassen, je nach Vorschrift des Bundeslandes,

in dem der Hund gehalten werden soll, ist die Einfuhr verboten.

Deutsche Botschaft CH: 031-359 41 11 



Finnland

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- tierärztliches Gesundheitszeugnis, welches eine Behandlung 
gegen den Bandwurm echinococcus multilocularis aufweist, die 
frühestens 72 und spätestens 24 Stunden vor Reisebeginn statt-
finden muss.

• Hunde und Katzen, die über 3 Monate alt sind, benötigen eine tier-
ärztliche Tollwutimpfbescheinigung. Tiere bis zum 3. Lebensmonat
brauchen keine Impfung. Eine tierärztliche Bescheinigung über die
Behandlung gegen Bandwürmer (Echinococcus multilocularis) wird
gefordert und muss max. 30 Tage und mind. 24 Stunden vor der
Einreise erfolgt sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

http://www.finlandemb.de/lemmikit.asp

• Für Hunde und Katzen, die älter als 3 Monate sind, ist eine gültige 
tierärztliche Tollwutimpfbescheinigung ausreichend. Bei Erstimpfung
muss die Impfung vor mind. 30 Tagen erfolgt sein. 
Bei Auffrischungsimpfungen müssen die Bestimmungen des
Einreiselandes erfüllt sein (Deutschland alle 12 Monate). 

Frankreich



Griechenland

*
F–G

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 15 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis auf speziellem Formular
in englischer oder französischer Sprache, maximal 10 Tage alt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Griechische Botschaft CH: 031-356 14 14

• Die Tiere müssen durch Mikrochip oder Tätowierung identifizierbar sein.
• Bei Einreise von mehr als 3 Tieren und von Tieren, die jünger als 

3 Monate sind, ist eine Sondergenehmigung des Ministère de
l’Agriculture, Paris, erforderlich. 

• Die Einreise mit Kampfhunden:
- Kategorie 1: (Pitbulls, Boerbulls und Hunde, die aufgrund ihrer

morphologischen Merkmale den Hunden der Tosa-Rassen 
zuzuordnen sind), ist nicht erlaubt.

- Kategorie 2: Alle Wach- und Schutzhunde (Rassehunde,
American-Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa etc.) dürfen 
einreisen, aber nur mit Maulkorb und an der Leine geführt,
sofern ihr Geburtszeugnis und ihr Stammbaum vorgelegt 
werden und damit bewiesen werden kann, dass sie der 
Gruppe Wach- und Schutzhunde angehören.



• Für die folgenden erforderlichen Voraussetzungen sind ca. 7 Monate
Vorbereitungszeit erforderlich. Einreisende mit Tieren müssen sich 
nach dem „PET Travel Scheme” richten:

- Es muss eine Markierung durch einen Mikrochip nach ISO-Norm 
vorliegen.

- Eine Tollwut-Impfung ist obligatorisch, welche durch Titer-
bestimmung geprüft werden muss (dazwischen sollten 
4 Wochen liegen).

- 30 Tage nach der Impfung wird eine Blutprobe entnommen, 
welche der Titerbestimmung dient. Es müssen mind. 0,5 IU/ml 
Serum nachgewiesen werden. Danach beginnt eine Wartezeit 
von 6 Monaten bis zur Einreise.

- 24 – 48 Stunden vor Reiseantritt muss das Tier auf Zecken und 
Bandwürmer untersucht und behandelt werden. Dies muss in 
der PETS-Bescheinigung eingetragen sein.

- Es muss ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis ausgestellt 
werden („PET-Tollwutantikörperbescheinigung”).

- Das Tier darf sich in den letzten 6 Monaten vor Abreise nur in 
einem EU/EFTA-Land aufgehalten haben.

• Folgende Einreisewege sind erlaubt: 
mit dem Schiff von Calais und Ostende nach Dover oder von 
Cherbourg, Caen, St. Malo oder Le Havre nach Portsmouth, von 
Cherbourg nach Pool und von Roscoff nach Plymouth; über den 
Kanaltunnel von Calais nach Folkestone; mit dem Flugzeug von 
Deutschland, Österreich und der Schweiz nach London-Heathrow.

• Kampfhunde dürfen nicht mitgeführt werden.
• Mindestalter: 3 Monate.

Großbritannien



*
G–I

Irland

Island

• Einführungsgenehmigung und 6 Monate Quarantäne sind 
erforderlich.

• Für die Tiere, die über GB eingeführt werden, gelten die 
britischen Einreisebestimmungen („PET Travel Scheme”).

• Leinenpflicht ist Vorschrift.

Autorisierte Tollwut-Referenzlabors finden Sie auf der Rückseite!

Nähere Informationen bei:

Department of Agriculture, Food and Forestry Veterinary Services 

Tel.: 0 03 53-16 07 24 84, Fax: 0 03 53-16 76 29 89

• Es dürfen nur Tiere über GB mit eingeführt werden, es gelten 
dann die britischen Einreisebestimmungen.

• Für Sondergenehmigungen ist das isländische Landwirtschafts-
ministerium zuständig.

Autorisierte Tollwut-Referenzlabors finden Sie auf der Rückseite!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

PETS-Helpline +44 (0) 870 24 11 710

Autorisierte Tollwut-Referenzlabors finden Sie auf der Rückseite!

http://www.britischebotschaft.de/de/embassy/agriculture/pets.htm

Britische Botschaft CH: 031-359 77 00



Italien

Jugoslawien

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich: 

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 15 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 6 Monate zurückliegen.

- tierärztliches Gesundheitszeugnis.
• Eine tierärztliche Untersuchung kann auch gegen Entgelt 

am Grenzübergang vorgenommen werden.

• Ein tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis ist ausreichend.
Anerkannt wird für die Tollwutschutzimpfung ein 11-monatiger
Impfschutz. Die Impfung muss mindestens 20 Tage vor Einreise
erfolgen. Das Gesundheitszeugnis hat eine Gültigkeit von 30 Tagen.
Maulkorb und Leine sind mitzuführen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Italienische Botschaft CH: 031-352 41 51



• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- tierärztliches Gesundheitszeugnis.
• Alternativ werden auch tierärztliche Bescheinigungen über 

Identität, Impfung und Gesundheit in englischer oder 
französischer Sprache akzeptiert. 

*
I–K

Kroatien

Kanada

• Ein tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis im internationalen
Impfpass ist ausreichend. Die Tollwutschutzimpfung darf nicht 
länger als 1 Jahr und muss mind. 15 Tage zurückliegen. 

• Eine tierärztliche Untersuchung kann gegen Entgelt auch an 
der Grenze vorgenommen werden.



• Für die Einreise ist ein tierärztliches Gesundheitszeugnis in engl.
Sprache mit dem Hinweis auf eine Behandlung gegen Parasiten
erforderlich. 
Folgende Impfungen sind erforderlich und müssen im 
internationalen Impfpass eingetragen sein:

- bei Hunden: Tollwut, Staupe, Virus-Hepatitis und Parvovirose
- bei Katzen: Tollwut, Panleukopenie

• Die Impfungen müssen mind. 30 Tage und max. 12 Monate vor
Einreise erfolgt sein.

Litauen

Lettland

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- bei Hunden; Tollwut (mind. 14 Tage vor Reiseantritt), 
Staupe, Virus-Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose.

- bei Katzen; Tollwut und Panleukopenie.
• Alle Impfungen sollten mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 

sein und maximal 12 Monate zurückliegen. 
• Bei Tieren in Begleitung durch den Besitzer oder einer bevoll-

mächtigten Person ist als gesundheitliches Zeugnis der 
internationale Impfpass ausreichend.



*
L-N

Malta

Luxemburg

Niederlande

• Es ist folgende Eintragung im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen.

- Hunde und Katzen, die jünger als 12 Wochen sind, dürfen 
die Niederlande ohne vorherige Impfung mit einem
Gesundheitszeugnis bereisen. 

• Es ist folgende Eintragung im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen.

• Bei Tieren unter 3 Monaten ist eine Impfung nicht erforderlich. 

• Es sind eine Einfuhrgenehmigung und 1 Monat Quarantäne
erforderlich.

• Für Kampfhunde ist die Einreise verboten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

germanembassy@kemmunet.net.mt

Department of Veterinery Services of Malta unter Fax +356-21 23 81 05



Niederlande:

• Kampfhunden wie Pitbull-Terriern und ähnlichen ist die 
Einfuhr nicht erlaubt. 

• Für American-Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier
und Bullterrier-Rassen gilt Maulkorb- und Leinenpflicht. 

• Bei der Einfuhr von Kampfhunderassen empfiehlt sich die 
Mitnahme eines Stammbuches.

• Es herrscht generell Leinenpflicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Niederländische Botschaft: +49 (0) 30 20 95 60

Norwegen

• Der Hund darf nicht jünger als 7 Monate und die Katze nicht jünger 
als 16 Monate sein. Tierärztliche Bescheinigung ist erforderlich:

- Gesundheitsbescheinigung, maximal 10 Tage alt. Sie bestätigt 
die Gesundheit des Tieres und muss eine Behandlung gegen 
Bandwürmer nachweisen. Diese wird nach 7 Tagen Aufenthalt 
in Norwegen von einem Tierarzt wiederholt. 

- Impfbescheinigung, sie muss die Tollwut-Impfung und das 
Ergebnis des Nachweises der Tollwut-Antikörper durch eine 
Blutprobe aufweisen. Die Blutprobe kann frühestens 120 Tage 
und spätestens 365 Tage nach der Impfung entnommen werden.
Der Antikörpertiter muss mind. 0.5 IU/ml Serum aufweisen. 
Bei jüngeren Hunden ist dies meistens nicht der Fall, deshalb ist 
dann nach 4 Wochen eine zweite Tollwut-Impfung nötig, nach 
der wieder eine Blutprobe (frühestens 120 Tage) folgt. 



*
N

- Hunde müssen vor der Einreise gegen Leptospirose
(mindestens 30 Tage und max. 12 Monate vor Reiseantritt) 
und gegen Staupe (mindestens 30 Tage und max. 24 Monate 
vor Reiseantritt) geimpft sein.

- Das Tier benötigt eine lesbare Tätowierung oder einen 
implantierten Mikrochip (ISO-Standard) zur Identifikation. 

• Kampfhunden wie Pitbull-Terrier, Tosa Argentino, Fila Brasiliero 
oder Kreuzungen mit diesen ist die Einfuhr nicht erlaubt. 
Für Hunde mit optischer Ähnlichkeit ist ein Stammbuch 
mitzuführen.

• Die Einfuhr von Bengalkatzen ist ebenfalls verboten.
• Für alle Hunde gilt Leinenpflicht und der Kot muss durch 

mitgebrachte Kotbeutel entfernt werden!
• Für die Einreise von Schweden gelten die schwedischen 

Einreisebedingungen.

Da die Einreisevorschriften sehr umfassend und zeitaufwendig
sind, empfiehlt sich die frühzeitige Bemühung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

http://www.norwegen.org (Rubrik „Reisen”)

Formulare mit allen Vorschriften erhalten Sie von den norwegischen

Botschaften bzw. Konsulaten.

Autorisierte Tollwut-Referenzlabors finden Sie auf der Rückseite!



• Tierärztliche Tollwutimpfbescheinigung für Hunde und Katzen 
erforderlich, die älter als 12 Wochen sind in deutscher Sprache. 
Die Tollwutimpfung muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf max. 12 Monate zurückliegen.

• Maulkorb und Leine müssen mitgeführt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: +43 (0) 1 711 000

Polen

Österreich

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung nur bei Hunden, sie muss mind. 21 Tage 
vor Reiseantritt erfolgt sein und darf maximal 12 Monate 
zurückliegen. 

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, maximal 3 Tage alt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Polnische Botschaft CH: 031-352 04 52 bis 54



*
Ö–R

Rumänien

Portugal

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, 30 Tage vor Reiseantritt.
- Bescheinigung über Herkunft und Abstammung aus einem 

tollwutfreien Gebiet.
• Es gilt Maulkorb- und Leinenpflicht.
• In Restaurants, an Stränden und öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

Hundeverbot. Sie sind nur in der staatlichen Eisenbahn und auf 
den Fähren geduldet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Portugiesische Botschaft CH: 031-351 17 73

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt 
sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. Für Hunde unter 
3 Monaten und Katzen darf sie maximal 6 Monate zurückliegen.

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, maximal 10 Tage alt.
• Die Gültigkeitsdauer der Impfung beträgt für Hunde 12 Monate, 

für Katzen 6 Monate.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Rumänische Botschaft CH: 031-352 35 22



• Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, max. 10 Tage alt.
• Hunde und Katzen benötigen eine gültige Tollwutimpfung.

Schweden

Russland

• Es ist eine schwedische Einfuhrgenehmigung erforderlich, welche
durch strenge und zeitaufwendige Impf- und Gesundheitsbedin-
gungen bestimmt wird (siehe Norwegen). Sie kostet ca. 45 Euro 
und die hierzu benötigten Formulare sind bei der schwedischen 
Botschaft oder beim schwedischen Zentralamt erhältlich.

- Ca. 30 Tage vor Anreise sollten dem Amt die notwendigen 
Mitteilungen vorliegen.

- Bei Einreise von Norwegen gelten die norwegischen Einreise-
bestimmungen.

- Die Einfuhr der Tiere ist nicht auf allen Fährwegen erlaubt. 
Sie ist außerdem nur aus einem EU- oder EFTA-Land möglich. 

- Die Einreise mit Tieren aus Polen ist nicht gestattet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Schwedisches Zentralamt für Landwirtschaft, Smittskyddsenheten, 

S-55182 Joenkoeping, +46 (0) 36 15 55 33; 

Schwedisches Konsulat, +49 (0) 40 450 14 50 oder

http://www.schweden.org/pages/haufige/haustiere.htm

Autorisierte Tollwut-Referenzlabors finden Sie auf der Rückseite!

Schwedische Botschaft CH: 031-328 70 00



*
R–S

Schweiz

• Hunde und Katzen aus Ländern, die frei sind von urbaner Tollwut,
dürfen ohne Bewilligung eingeführt werden (eine Liste dieser Länder
wird separat veröffentlicht). Diese Tiere werden grenztierärztlich
untersucht, wenn sie unbegleitet sind oder wenn gleichzeitig mehr
als 3 Tiere eingeführt werden. Sie müssen von einem tierärztlichen
Zeugnis begleitet sein, das die durchgeführte Tollwutschutzimpfung
bestätigt. Die Impfung muss mindestens 30 Tage vor dem Grenz-
übertritt erfolgt sein und darf nicht länger als 12 Monate 
zurückliegen. Für nachweislich nachgeimpfte Tiere ist die Wartefrist
von 30 Tagen nicht erforderlich. Ohne Tollwutimpfzeugnis einge-
führt werden dürfen Junghunde und junge Katzen unter 3 Monaten
aus Ländern, die frei sind von urbaner Tollwut. Für solche Tiere muss
jedoch ein tierärztliches Gesundheitszeugnis vorgelegt werden, aus
welchem auch das Alter des Tieres hervorgeht.

• Hunde und Katzen aus Ländern, in welchen die urbane Tollwut 
vorkommt, dürfen nur mit einer Bewilligung des Bundesamtes für
Veterinärwesen eingeführt werden. Das Bundesamt legt die weite-
ren Bestimmungen fest. Die Tiere werden bei der Einreise grenztier-
ärztlich untersucht und gegebenenfalls einer Quarantäne unterstellt.

• Die Einfuhr von Hunden mit kupierten Ohren und/oder mit kupierter
Rute ist verboten. Ausgenommen vom Einfuhrverbot sind Hunde
ausländischer Halter, die für Kurzaufenthalte oder Ferien in die
Schweiz kommen sowie die Einfuhr als Umzugsgut. 



• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 15 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- Für Hunde über 4 Monate ist eine Staupe-Impfung erforderlich,
welche mind. 15 Tage vor Reiseantritt erfolgt sein muss, sie darf
maximal 6 Monate zurückliegen.

- tierärztliches Gesundheitszeugnis.

Slowenien

Spanien

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgt
sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

Slowakische Republik

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- bei Hunden; Tollwut, Staupe, infektiöse Hepatitis und Parvovirose.
- bei Katzen; Tollwut und Panleukopenie.

• Alle Impfungen müssen mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen und 
dürfen maximal 12 Monate zurückliegen. Alternativ ist auch ein 
amtstierärztliches Gesundheitszeugnis gültig, maximal 3 Tage alt. 

• Maulkorb und Leine sind mitzuführen.
• Für einen Aufenthalt der länger als 1 Monat dauert, wird die

Einfuhrbewilligung des staatlichen Veterinäramtes benötigt.



*
S–T

Tschechische Republik

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:  

- bei Hunden; Tollwut, Staupe, infektiöse Hepatitis und Parvovirose.
- bei Katzen; Tollwut und Panleukopenie.

• Alle Impfungen müssen mind. 30 Tage vor Reiseantritt erfolgen 
und dürfen maximal 12 Monate zurückliegen. Alternativ ist auch 
ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis gültig, maximal 3 Tage alt. 

• Maulkorb und Leine sind mitzuführen. Es besteht Leinen- und
Maulkorbpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln und auf 
allen öffentlich zugänglichen Plätzen. 

Türkei

• Internationaler Impfpass mit Tollwutimpfbescheinigung und 
amtstierärztliches Gesundheitszeugnis erforderlich. 
Die Impfbescheinigung muss mindestens 14 Tage zurückliegen 
und darf höchstens 6 Monate alt sein, das amtstierärztliche
Gesundheitszeugnis darf nicht früher als 2 Tage vor Reisebeginn 
ausgestellt sein.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Türkische Botschaft: +49 (0) 30 27 58 50

- Für Hunde und Katzen unter 3 Monaten gibt es keine Impfpflicht.
- tierärztliches Gesundheitszeugnis, maximal 10 Tage alt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Spanische Botschaft CH: 031-352 04 12



Ungarn

USA

• Es sind folgende Eintragungen im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:

- Tollwut-Impfung, sie muss mind. 30 Tage vor Reiseantritt 
erfolgt sein und darf maximal 12 Monate zurückliegen. 

- tierärztliches Gesundheitszeugnis inkl. einer Bescheinigung, 
dass das Tier frei von auf den Menschen übertragbaren
Krankheiten ist. Sind die entsprechenden Vorschriften nicht 
erfüllt, werden die Tiere bei Ankunft tierärztlich untersucht 
und 30 Tage isoliert. 

• Tollwutfreie Staaten wie Hawaii und Guam haben besondere 
Quarantänevorschriften.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

US-amerikanisches Konsulat: +49 (0) 40 417 665

• Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis erforderlich max. 8 Tage alt
mit dem Hinweis, das in den letzten 4 Monaten in einem Umkreis
von 30 – 40 km keine Tollwutfälle aufgetreten sind. 
Die Tollwutimpfung im internationalen Impfpass darf bei Einreise
mind. 30 Tage zurückliegen, muss max. ein Jahr alt sein. 

• Für alle Hunde besteht Leinen- und Maulkorbpflicht auf allen öffent-
lich zugänglichen Plätzen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

• Kampfhunde dürfen nicht eingeführt werden. Diese Hunderassen
dürfen nur mitgenommen werden, wenn sie kastriert wurden.



*
U–Z

Weißrussland

Zypern

• Es ist folgende Eintragung im internationalen Impfpass 
(erhältlich bei Ihrem Tierarzt) erforderlich:

- amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, maximal 10 Tage alt.

• Es sind eine Einfuhrgenehmigung und 6 Monate Quarantäne
erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Ministry of Agriculture & Natural Resources & Environment Department

of Veterinery Services CY 1417 Nicosia, Tel. 0 03 57-22 80 52 00 o. 22 80 52 01,

Fax 0 03 57-22 33 28 03, E-Mail vet.services@cytanet.com.cy

Alle aufgeführten Einreisebestimmungen für Hunde und

Katzen können auch im Internet (www.bvet.admin.ch), beim

ADAC und bei den jeweiligen Botschaften erfragt 

werden. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert,

jedoch kann für die Richtigkeit keine Gewähr über-

nommen werden. SSttaanndd::  JJuullii  22000033


